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Erwägungen

E. 2
Die Beschwerde ist abzuweisen.

Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung
gegenstandslos. Im Übrigen kommt diese der Beschwerde vorliegend schon von Gesetzes
wegen zu ( Art. 103 Abs. 2 lit. b BGG ).

Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist
gutzuheissen. Seine Bedürftigkeit ist ausgewiesen und seine Beschwerde war nicht von
vornherein aussichtslos. Es sind daher keine Kosten zu erheben. Dem Rechtsvertreter des
Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung auszurichten ( Art.
64 Abs. 1 und 2 BGG ).
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